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§ 57b StBHG
Übergangsbestimmungen zur

Novelle
 StBHG - Steiermärkisches Behindertengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.03.2023

Die Behörde hat die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 69/2010 bestehenden Rückersatzp ichten,

die sich auf § 39 in den Fassungen vor der Novelle LGBl. Nr. 69/2010 stützen und die nach § 39 in der Fassung der

Novelle LGBl. Nr. 69/2010 beitragsp ichtig sind, bescheidmäßig in Beiträge gemäß § 39 umzuwandeln. Bis zur

Festsetzung der Beiträge sind die Kostenrückersätze weiter zu leisten. Die geleisteten Kostenrückersätze sind mit den

ab dem Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. 69/2010 zu leistenden Beiträgen gegenzurechnen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2010

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999
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